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Liebe Bäuerinnen, liebe Bauern! 
 
Das Jahr 2025 wird von uns Bäuerin-
nen motiviert, selbstbewusst und voller 
Vorfreude eingeläutet.  
 
Wir freuen uns wieder sehr, für unse-
ren Bezirk Leibnitz aber vor allem für 
unsere heimische Landwirtschaft, für 
euch Bäuerinnen und Bauern nach 

draußen zu gehen und Öffentlichkeitsarbeit zu leis-
ten, denn wir alle wissen wie wichtig es ist unseren 
Berufsstand, unser tagtägliches Handeln und Tun 
der Gesellschaft näher zu bringen. Gerade wir Bäue-
rinnen verstehen es gut, nicht zu lamentieren son-
dern zu handeln, denn gerade der starke Bauern-
stand vertritt noch die grundlegenden Werte und ide-
ologischen Grundgedanken.  
 
Wir stehen 365 Tage im Jahr für das Wohl der Kon-
sumentinnen und Konsumenten ein, trotzen den all-
gemeinen Herausforderungen und investieren in die 
Region, in Bildung, Innovation und Zukunft. Natürlich 
ist uns Wertschätzung, Wertschöpfung und Wirt-
schaftlicher Erfolg wichtig. Auf unseren Höfen gibt es 
keinen Stillstand und bei uns in der Bäuerinnen-
Organisation auch nicht. Unsere wichtigste Aufgabe 
ist die Interessenvertretung, den Dialog mit der Ge-
sellschaft zu fördern und natürlich unsere heimi-
schen hochwertigen Lebensmittel noch mehr in den 
Vordergrund zu stellen.  
 
Auch heuer haben wir wieder ein dichtes Programm 
zusammengestellt: am 21. März fahren wir nach 
Krieglach zum Landesbäuerinnentreffen, wo wir 70 
Jahre Bäuerinnenorganisation Steiermark feiern. Am 
22. Mai haben wir eine Gemeindebäuerinnen Lehr-

fahrt und am 14. Juni findet der Bezirksbäuerinnen-
tag in Gabersdorf statt. Am 2. Juli findet das Teena-
ger-Kitchen-Battle am Grottenhof in Leibnitz statt, wo 
wir für die Verköstigung zuständig sind. Im August, 
sind wir von Freitag bis Montag am Stand bei der 
Weinwoche gut und sichtbar vertreten. Im Oktober 
finden wieder unsere jährlichen Aktionstage in den 
Volksschulen statt, die seit vielen Jahren großen An-
klang finden. Schließen wollen wir das Jahr 2025 mit 
einer Gemeindebäuerinnen-Schulung im November, 
die als Weiterbildung gilt. Das Jahr ist schön gefüllt 
mit tollen Veranstaltungen, die Möglichkeiten bieten, 
uns sichtbar zu machen.  
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn gerade ihr Bäue-
rinnen und Bauern uns dabei unterstützt und einige 
von unseren Veranstaltungen besucht - denn gerade 
wir Bäuerinnen und Bauern müssen zusammenhal-
ten, Stärke und Einigkeit nach außen zeigen.  
 
Ich möchte mich als eure Bezirksbäuerin mit meinem 
Beirat schon jetzt bei unseren Bäuerinnen bedanken, 
die sich trotz der vielen Arbeit zu Hause die Zeit neh-
men und die Bäuerinnenorganisation Leibnitz als 
Botschafterinnen in ihren Gemeinden präsentieren.  
 
Danke! 
 
Eure Bezirksbäuerin 
Daniela Posch 
 
 

Die Leibnitzer Bäuerinnen-Beirätinnen 
nehmen den Valentinstag zum Anlass 
allen Bäuerinnen für ihr Engagement in 
der Öffentlichkeit zu danken.  
 
Mit ihrer Arbeit machen sie die Landwirt-
schaft sichtbar, stärken das Vertrauen in 
regionale Lebensmittel und bauen Brü-
cken zwischen Produzenten und Konsu-
menten.  
 
Ihr Einsatz, ihre 
Leidenschaft und 
ihre Fachkenntnis 
sind unverzicht-
bar!  
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Geschätzte Leserinnen und 
Leser! 
 
2025 ist ein Jahr voller Verände-
rungen für uns als Bezirkskammer 
Leibnitz.  
Mit 1. Februar haben wir nun ei-
nen neuen Leiter unserer Dienst-
stelle. Unser bisheriger Betriebs-

wirtschaftsberater Ing. Wolfgang Meier folgt unserem 
langjährigen Kammersekretär DI Josef Fötsch nach. 
Josef Fötsch ist nun im verdienten Ruhestand. Er 
war 37 Jahre lang im Dienst der Landwirtschaftskam-
mer und hat mit großer Kompetenz und seinem enor-
men Wissen viele Bäuerinnen und Bauern, vor allem 
im Rechtsbereich, bestens beraten und unterstützt. 
Ich möchte an dieser Stelle, dir lieber Sepp, ein herz-
liches Danke für deine geleistete Arbeit und umsichti-
ge Führung unseres Hauses sagen. Ebenso danke 
ich dir für deinen steten Einsatz für alle Bäuerinnen 
und Bauern in Leibnitz und deine Loyalität gegen-
über allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Unse-
rem neuen Kammersekretär Wolfgang Meier wün-
sche ich alles Gute für seine neuen Aufgaben und 
ich freue mich auf die weiterhin gute Zusammenar-
beit.  
 
Nach zahlreichen Gesprächen ist es nun gelungen, 
für die Zeit der Generalsanierung unserer Bezirks-
kammer, ein passendes Ersatzquartier zu finden. 
Etwa Anfang Juni 2025 werden wir für die ungefähre 
Dauer von rund 15 Monaten in die Räumlichkeiten 
des alten Gemeindeamtes Kaindorf in Leibnitz zie-
hen. Die Nähe zum jetzigen Standort ist ein großer 

Vorteil für uns alle. Ihnen als Kundinnen und Kunden 
sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bleiben 
längere Fahrten, als gewohnt, erspart. Ich bedanke 
mich an dieser Stelle herzlich für die Zustimmung zu 
dieser Lösung bei der Direktion und dem Präsidium 
der Landeskammer. Detaillierte Informationen zur 
Übersiedlung in unser Ersatzquartier werden Ihnen 
zeitnah bekanntgegeben werden. 
 
Unser Präsident Franz Titschenbacher hat seine 
Spitzenfunktion in der Landwirtschaftskammer an 
den erfahrenen und fachlich versierten Leobener Be-
zirkskammerobmann Andreas Steinegger überge-
ben. Ich bin davon überzeugt, dass Andreas Steineg-
ger, gemeinsam mit Vizepräsidentin Maria Pein, die 
Anliegen der steirischen Bäuerinnen und Bauern 
weiterhin mit vollem Einsatz und klarer Stimme ver-
treten wird. Ein herzliches Vergelt´s Gott möchte ich 
dir, lieber Franz, für deinen unermüdlichen Einsatz 
für alle Bäuerinnen und Bauern in Leibnitz und der 
gesamten Steiermark, aussprechen. 
 
Für die kommende Anbausaison wünsche ich uns 
allen beste Bedingungen und einen guten Start in ein 
ertragreiches und gesundes Jahr. Für unsere Fami-
lien und unsere Arbeit auf den Höfen viel Glück und 
Gottes Segen.  
 
Ihr Kammerobmann 
Christoph Zirngast 
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Geschätzte Bäuerinnen und 
Bauern, geschätzte bäuerliche 
Jugend! 
 
Mit 1. Februar 2025 habe ich die 
Verantwortung als Dienststellenlei-
ter der Bezirkskammer Leibnitz 
übernommen und freue mich da-
rauf, gemeinsam mit meinem Team 
die Zukunft der Kammer aktiv zu 
gestalten. 

 
Nach mittlerweile mehr als zwanzig Jahren im Dienst 
der Landwirtschaftskammer Steiermark, in denen ich 
bereits mehrere Bezirkskammern als Allgemein- und 
Betriebswirtschaftsberater betreuen durfte, ist es mir 
nun eine Ehre, als Kammersekretär in meinem Hei-
matbezirk für die Anliegen unserer Bäuerinnen und 
Bauern, sowie der bäuerlichen Jugend einzutreten. 
 
Die Arbeit in der Bezirkskammer stellt nach wie vor 
eine herausfordernde Aufgabe dar. Sie erfordert auf-
grund vielfältiger rechtlicher, gesetzlicher und gesell-
schaftlicher Rahmenbedingungen stets den vollen 
Einsatz und das Engagement jedes einzelnen Mitar-
beiters. 
 
Mein langjähriger Vorgänger, Herr DI Josef Fötsch, 
hat mit seiner Erfahrung und Umsicht eine Dienst-
stelle übergeben, die durch Kollegialität und Zusam-
menhalt geprägt ist. Ihm gebührt mein aufrichtiger 
Dank für seine engagierte Arbeit im Dienst unserer 
Bäuerinnen und Bauern.  
Diesen Geist möchte ich in gleicher Weise fortführen, 
stets im Sinne und zum Wohle unserer Kundinnen 
und Kunden. 
 
Das kommende Jahr wird uns vor große Herausfor-
derungen stellen, da die Generalsanierung der Be-
zirkskammer Leibnitz nun endgültig in Angriff genom-
men wird.  
Der bereits vom Hauptausschuss der Landeskam-
mer beschlossene Umbau beinhaltet neben der um-
fassenden Sanierung des Hauptgebäudes auch ei-
nen Zubau im südlichen Bereich, der einen Saal so-
wie Lager- und Sanitärräumlichkeiten beinhalten 
wird. 
 
Während der baulichen Maßnahmen wird die Be-
zirkskammer in einem Ausweichquartier unterge-
bracht. Weitere Informationen hierzu werden recht-
zeitig in den entsprechenden Medien veröffentlicht. 
 

Trotz der sicherlich intensiven und herausfordernden 
Zeit, die vor uns liegt, freue ich mich sehr auf meine 
neue Aufgabe und auf viele interessante Begegnun-
gen und Beratungen – sei es auf den Betrieben, et-
wa bei Hofübergaben, oder im Büro, etwa bei der 
Erstellung von Pachtverträgen und rechtlichen Aus-
künften. 
 
 
Herzlichst 
 
Euer Kammersekretär 
Ing. Wolfgang Meier 



Ländliche Entwicklung  

Investitionen aus der alten Förderperiode  
(Antragstellung war möglich bis Mitte 2022): 
 
Es sind noch einige bereits genehmigte Förderanträ-
ge offen, welche nicht abgerechnet wurden. Denken 
sie bitte rechtzeitig daran, solche offenen 
„Zahlungsanträge“ noch zu vervollständigen, da 
sonst die Förderstellen nicht mehr die Möglichkeit 
haben, ihre bereits genehmigte Investition auszuzah-
len. 
 
Das gleiche gilt auch für Zahlungsanträge in der 
Existenzgründung. In der letzten Förderperiode bis 
2022 war es notwendig, in einem bestimmten Zeit-
raum, welcher im Genehmigungsschreiben vom 
Land Steiermark festgelegt wurde, einen 2. Zah-
lungsantrag zu stellen, um die gesamte Prämie aus-
zulösen. Auch hier fehlen noch viele Anträge, wo bei 
nicht fristgerechter Einreichung im schlimmsten Fall 
Prämien nicht mehr ausbezahlt werden können. 
 
Investitionen und Niederlassungen seit 2023: 
 
Die Investitionsförderung ab der neuen Förderperio-
de hat sich in der Abwicklung grundlegend geändert.  

 
Jegliche Förderanträge müssen 
über die Digitale Förderplatt-
form der AMA mit einer gülti-
gen Handysignatur gestellt 
werden. Für den Einstieg mit 
der Handysignatur ist der Be-
nutzername und das Pass-
wort erforderlich, ansonsten 
kommt man nicht zur ge-
wünschten Förderplattform! 
 
Die Förderbewilligungsstellen 
arbeiten derzeit mit Hochdruck, 
um die vielen Förderanträge 

seit 2023 abzuarbeiten und senden derzeit auch vie-
le Genehmigungen aus. Diese Fördergenehmigun-
gen oder auch Nachforderungen zu gestellten Anträ-
gen werden ebenfalls nur mehr über die Digitale För-
derplattform bekannt gegeben.  
 
Es ist deshalb äußerst wichtig, dass sie ihre Emails 
und bestenfalls ihre Förderplattform mit der Han-
dysignatur regelmäßig überprüfen, ob neue Nach-
richten zu ihrem gestellten Förderantrag vorliegen. 
 
 
 
 

 
Niederlassung von Junglandwirt:Innen 

Für erstmalige Bewirtschafter eines landwirtschaftli-
chen Betriebes gibt es verschiedene Fördermöglich-
keiten. Zwei wesentliche Maßnahmen sind erstens 
das „Top Up – Zahlung für Junglandwirte“ – diese 
flächenbezogene Erhöhung der Direktzahlungen wird 
über den Mehrfachantrag beantragt und wird auch  
auf der Seite 7 beschrieben. 
 
 
 

Uns wurde von der AMA auch mitgeteilt, dass bei 
den Niederlassungsanträgen des Öfteren auf Auf-
zeichnungen vergessen wird, sofern der „Aufzeich-
nungsbonus“ beantragt wurde. Dieser muss 3 Jahre 
lang in der Förderplattform angegeben werden, da-
mit die Prämie ausbezahlt wird. 
 
Wenn Fragen zu bevorstehenden Investitionen, zu 
Abrechnungen von bestehenden Förderanträgen 
oder zur Niederlassungsprämie auftauchen, kontak-
tieren sie bitte rechtzeitig den Investitionsberater in 
der Bezirkskammer. 
 
Ing. Werner Stepischnik 
Investitionsberater 
T: +43 664/602596-4916 
 

 
 

Foto Meister:Innen des Bezirkes Leibnitz©LFA/Danner 

Investitionsförderung und Niederlassung 

Nicht zu verwechseln mit der zweiten Maßnahme 
„Förderung der Niederlassung von Junglandwir-
tinnen und Junglandwirten“. Diese stellt eine ein-
malige Fördermöglichkeit dar, wenn alle Vorausset-
zungen erfüllt werden und muss extra beantragt 
werden - Achtung, wird gerne verwechselt oder 
vergessen!! 
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INVEKOS — Informationen  

MFA 2025 – Was ist zu beachten? 
 
Die Antragsfrist für den Mehrfachantrag Flächen 2025 endet am Dienstag, 15. April 2025. Es sind alle Flä-
chen zu beantragen, die am 1. April 2025 in der Verfügungsgewalt sind. Es gibt keine Nachfrist und damit 
keine Möglichkeit danach prämienwirksam einen Antrag zu stellen.  
Wurde der Mehrfachantrag fristgerecht eingereicht, sind Korrekturen oder bestimmte Nachreichungen mög-
lich.  

Korrekturnotwendigkeiten 
 
Viele Betriebe haben den Mehrfachantrag 2025 be-
reits eingereicht. Kommt es zu Änderungen, wie et-
wa, bei ÖPUL-Codierungen (z. B. NAT, DIV ua.), Ab-
sendung Referenzänderungsantrag, Nachtrag Tiere 
für Gefährdete Nutztierrassen ... ist VOR Fristende 
eine Korrektur erforderlich, damit die Prämien in vol-
ler Höhe gewährt werden.  
 
Entsprechen Inhalte des abgesendeten MFA´s (MFA
-Angaben, Flächenbewirtschaftung, Tierbestand 
usw.) aufgrund geänderter Umstände nicht mehr den 
beantragten Angaben, sind diese jedenfalls, auch 
nach dem 15. April, mittels einer Korrektur zum 
Mehrfachantrag bekannt zu geben (z.B. statt Soja 
wird doch Kürbis angebaut). 
 
 

Eigenkontrolle Mehrfachantrag 
 
Bitte prüfen Sie die nach der An-
tragserfassung ausgehändigten 
MFA-Bestandteile wie MFA-
Angaben oder Feldstücksliste auf 
ihre Vollständigkeit und Richtigkeit.  
 

Ein fehlerfreier Mehrfachantrag ist die Vorausset-
zung für den Erhalt der Direktzahlungen und Leis-
tungsabgeltungen in voller Höhe. Die Verantwortung 
über die erfassten flächen- und tierbezogenen Daten 
im Mehrfachantrag obliegt ausschließlich dem An-
tragsteller. Bitte vereinbaren Sie vorab telefonisch 
einen Termin, wenn Sie unsere Hilfestellung bei ei-
ner Korrektur wünschen. 
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TOP UP - Zahlung für Junglandwirte 

Der erstmalige Antrag auf Zahlung ist spätestens für 
das der Aufnahme der landwirtschaftlichen Tätigkeit 
folgende Antragsjahr zu stellen. Wurde die Bewirt-
schaftung 2024 aufgenommen, ist der erstmali-
ge Antrag für TOP UP spätestens mit dem MFA 
2025 zu stellen. Im Jahr der Aufnahme der landw. 
Tätigkeit darf der Junglandwirt nicht älter als 40 
Jahre sein. Die Aufnahme einer landwirtschaftli-
chen Tätigkeit liegt vor, wenn erstmalig die Führung 

eines landwirtschaftlichen Betriebs im eigenen Na-
men und auf eigene Rechnung oder die maßgebli-
che Einflussnahmemöglichkeit auf die Leitung eines 
Betriebs übernommen wurde (Betriebsaufnahme 
laut INVEKOS oder laut Träger der Sozialversiche-
rung, wobei der früheste dieser Zeitpunkte maßge-
bend ist). 
Bei der erstmaligen Antragstellung sind folgende 
Nachweise hochzuladen (gilt nur für antragstellende 
Personen, die im Antragsjahr 2025 erstmals die 
Zahlung beantragen): 
 
• Versicherungsdatenauszug aus allen vorhande-

nen Daten ab Bewirtschaftungsaufnahme 
• Aufstellung über die Bewirtschaftung SVS. Auf 

der ersten Seite der Aufstellung muss die Anga-
be „Aufstellung LAG-Gesamt zum Stand: 
MM.JJJJ“ dasselbe Datum aufweisen wie 
„Betriebsdaten von: MM.JJJJ“, damit die Be-
triebsführung ab der ersten Meldung bei der 
SVS dargestellt ist. Die Aufstellung hat lückenlos 
sämtliche Änderungen der Betriebsführung bis 
zum aktuellen Stand zu umfassen. 

• Ausbildungsnachweis oder Anmeldebestätigung: 
Eine geeignete landw. Ausbildung muss binnen 
zwei Jahren nach Bewirtschaftungsaufnahme 
abgeschlossen sein.  
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Weiterbildungsverpflichtung im ÖPUL 
 
Im ÖPUL 2023 gibt es mehrere Maßnahmen (siehe 
nachstehende Tabelle), die eine Weiterbildung als 
Förderungsverpflichtung beinhalten 
 
Teilnehmer an den in der Tabelle dargestellten 
Maßnahmen haben bis 31.12.2025 die Weiterbil-
dung zu absolvieren.  
Wird die Weiterbildungsverpflichtung bis zum fest-
gelegten Stichtag (wie in der Tabelle dargestellt) 
nicht erfüllt, gilt dies als inhaltlicher Verstoß und 
führt zu einer Kürzung der ÖPUL-
Leistungsabgeltung. 
Nutzen Sie das aktuelle Kursangebot, um fristge-
recht die Weiterbildungen zu absolvieren.  

Wo kann ich die Kurse absolvieren? 
 
Das LFI Steiermark hat in Abstimmung mit der 
Landwirtschaftskammer eine entsprechende Anzahl 
an Kursen geplant, damit alle betroffenen Bäuerin-
nen und Bauern die Möglichkeit haben fristgerecht 
die erforderlichen Weiterbildungsstunden absolvie-
ren zu können.  
Neben Präsenzkursen gibt es auch die Möglichkeit 
des Buchens von Online-Kursen.  
 
Online-Kursbuchungen und Anmeldungen für Prä-
senzschulungen sind unter:  
• www.stmk.lfi.at oder unter  
• Tel. 0316/8050-1305 möglich.  

Maßnahme Anzahl Stunden zu absolvieren bis spät. 

Umweltgerechte und biodiversitätsfördernde Bewirtschaftung (UBB) 3 DIV* 31.12.2025 

Biologische Wirtschaftsweise (BIO) 
3 DIV* 
5 BIO 

31.12.2025 

Einschränkung ertragssteigernder Betriebsmittel (EEB) 3 31.12.2025 

Vorbeugender Grundwasserschutz - Acker (GWA) 10 31.12.2026 

Humuserhalt und Bodenschutz auf umbruchsfähigem Grünland (HBG) 5 31.12.2025 

Almbewirtschaftung - Naturschutz auf Alm 4 31.12.2025 

Almweideplan 4 15.07.2025 

*Weiterbildung zu biodiversitätsrelevanten Themen 
  

MFA 2026: Flächenausweitung in der Maß-
nahme ÖPUL-Naturschutz - Anmeldung zur 
Kartierung umgehend vornehmen! 
 
Ein Neueinstieg in mehrjährige Öpul-Maßnahmen 
und dazu gehört auch die Maßnahme „Naturschutz“ 
ist im Herbst 2025 nicht mehr möglich. 
 
Bestehende Betriebe und damit jene, die spätestens 
im Herbst 2024 und mit Verpflichtungsbeginn 
1. Jänner 2025 in die Maßnahme „Naturschutz“ ein-
gestiegen sind, können 2026 zusätzliche Natur-
schutzflächen beantragen. Eine prämienfähige Flä-
chenausweitung ist im Ausmaß von 50 Prozent der 
Maßnahmenfläche 2025, jedenfalls 5 ha, möglich.   
 
Anmeldung Kartierung 
 
Für die Anmeldung zur Kartierung gelten folgende 
Vorgaben: 
 
• Frist: Die Anmeldung muss bis spätestens       

15. April 2025 erfolgen. 
• Formular: Das entsprechende Formular ist voll-

ständig ausgefüllt an die Abteilung 13, Land 
Steiermark zu senden. Das Formular finden Sie 
auf der Homepage des  Lands Steiermark oder in 
Ihrer zuständigen Bezirkskammer. 

 
 
QR Code zum  
Anmeldeformular:  
 
 
 
 
 
 
 
Die fristgerechte Anmeldung und die Kartierung im 
Frühjahr, Sommer 2025 sind Voraussetzung, um im 
MFA 2026 für zusätzliche Naturschutzflächen die 
Prämie zu erhalten! 

http://www.stmk.lfi.at
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Flächenmonitoring und 
AMA MFA Fotos App  
unterstützen Antragstel-
ler  
 
 

Die EU gibt mittels Verordnung vor, dass seit 2023 
die Prüfung von Förderauflagen flächenbezogener 
GAP-Zahlungen zusätzlich mittels Flächenmonito-
ring zu erfolgen hat.  
Die Datenbasis bilden frei zugängliche Satellitenda-
ten (Sentinel-Satellit), welche alle drei bis fünf Tage 
Aufnahmen mit einer Auflösung von 10 m x 10 m je 
Pixel vornehmen. Diese Aufnahmen werden dann 
mit den Daten des Mehrfachantrages (MFA) vergli-
chen. 
 
Was wird vom Flächenmonitoring geprüft? 
 
Beim Flächenmonitoring handelt es sich um eine 
automatisierte Prüfung der Einhaltung von Förder-
auflagen bei Direktzahlungen, ÖPUL und der Aus-
gleichszulage, sofern diese als monitoringfähig ein-
gestuft werden.  
 
Korrektur mittels AMA MFA Fotos App 
 
Wenn eine fehlerhafte Beantragung (z.B. Mais statt 
Soja) oder nicht eingehaltene Förderauflagen (z.B. 
Mahd einer UBB/Bio-DIV-Altgrasfläche nach 15. Au-
gust) durch das Flächenmonitoring festgestellt wur-
de, erhält der betroffene Antragsteller von der AMA 
einen Hinweis zur Aufklärung des Sachverhalts. 
Hierfür stellt die AMA die AMA MFA Fotos App ab 
sofort im Google Play Store und in der Huawei App 

Gallery sowie auch im iOS App Store zur Verfü-
gung. Durch das Flächenmonitoring eindeutig fest-
gestellte Unstimmigkeiten werden in der App beim 
betroffenen Schlag als Auftrag (Push-Nachricht bei 
Einlagen, sowie zweimalige Erinnerung) angezeigt. 
Der betroffene Antragsteller kann den Auftrag nun 
innerhalb von 14 Tagen direkt in der App mittels Fo-
tonachweis vor Ort am Schlag schnell und einfach 
abschließen. Sofern erforderlich können auch die 
Schlagnutzungsart, Begrünungsvariante und/oder 
Schlagcodes, korrigiert werden, ohne wie bisher ins 
eAMA einsteigen zu müssen.  
 
Weitere Vorteile bei Nutzung der App 
 
Die AMA MFA Fotos App zeigt auch alle beantrag-
ten Schläge des MFA 2024 an. Antragsteller können 
daher die App auch nutzen, um die Beantragung vor 
Ort zu überprüfen, da der Datenstand immer dem 
aktuellsten Stand im eAMA entspricht.  
Bei Referenzänderungsanträgen kann ein RAA Foto 
App Auftrag erstellt werden, wenn mit geolokalisier-
ten Fotos über die MFA Foto App die landw. Nut-
zung in der Natur bewiesen werden kann. 
Im Rahmen der Beurteilung von Referenzände-
rungsanträgen durch Mitarbeiter in der AMA werden 
an betroffene Antragsteller Foto App Aufträge ver-
schickt und damit die Möglichkeit geschaffen ein 
aktuelles Foto zu übermitteln, damit der Refe-
renzänderungsantrag positiv beurteilt werden kann.  
 
Weitere Informationen gibt es auf: 
•  www.ama.at unter “Formulare & Merkblätter/

Mehrfachantrag“ und  
• auf dem YouTube Kanal “Videos zum Flächen-

monitoring“. 



 

 www.stmk.lko.at/leibnitz                   Seite  10 

Bezirkskammer   Leibnitz 

Meldeerfordernisse bei der ÖPUL- 
Maßnahme „Tierwohl – Weide“ 
 
Dokumentation Weidetagebuch 
 
Bei der Maßnahme „Tierwohl – Weide“ ist die Wei-
dehaltung laufend in einem Weidetagebuch zu do-
kumentieren. Die Weidehaltung kann auch unterbro-
chen und später wieder fortgesetzt werden, wenn in 
Summe die Mindestweidetage erreicht werden. Die 
Dokumentation der Weidehaltung im Weidetage-
buch hat die Tierkategorie/-gruppe, Angaben zum 
Weideort (gemeinsam beweidete Feldstücke am 
Heimbetrieb, Fremdweiden bzw. Almen), den Be-
ginn und das Ende zusammenhängender Weide-
zeiträume je Weideort sowie die tageweisen tierbe-
zogenen Hinderungs- und Unterbrechungsgründe 
(z.B. bei Krankheit, Geburt, Witterungsextreme) zu 
beinhalten. 
Wesentliche Änderungen im Zuge der Weidehaltung 
sind tagaktuell zu dokumentieren, beispielsweise 
geänderter Weideort oder vorzeitige Beendigung 
der Weidehaltung (z.B. bei Endmast im Stall), eben-
so wie Unterbrechungen der Weidehaltung bei ein-
zelnen Tieren infolge von Abkalbungen, Krankheiten 
oder Verletzungen. 
 
Beispiele für Einträge im Weidetagebuch: 
 
• „Gruppe 1 weidet zwischen 15. April und 15. Juli 

auf den Feldstücken 3, 4 und 5“ oder 
• „alle Tiere der Kategorie weiden von 1. Juli bis 

20. August auf den Feldstücken 4 und 5.“ 
 
Ein Muster-Weidetagebuch ist auf der AMA-
homepage unter „Fachliche Informationen/Oepul/
Aufzeichnungen“ zu finden. 
 
Meldung von Tierzu- und Tierabgängen  
weiblicher Schafe und Ziegen 
 
Innerhalb von 7 Tagen nach einem Zugang (Zukauf 
oder in die Kategorie hineingewachsene Tiere) ist 
eine Meldung im MFA als Korrektur der Beilage 
„Tierwohl-Weide“ erforderlich.  
Ein Tierabgang (Verkauf, Verendung etc.) ist eben-
falls innerhalb von 7 Tagen nach einem Abgang er-
forderlich. Abgegangene Tiere werden für die Prä-
mienberechnung anteilsmäßig auf den Zeitraum 1. 
April bis 31. Oktober angerechnet, auch wenn sie 
die erforderlichen 120 bzw. 150 Weidetage nicht 
erreichen. Voraussetzung ist, dass sie bis zum Ab-
gang gemeinsam mit den anderen Tieren geweidet 
wurden. 
 
Was gilt für jüngere Tiere? 
 
Jüngere Schafe und Ziegen, die in der Beilage 
„Tierwohl – Weide/Stallhaltung“ beantragt wurden, 
werden ab Erreichen der Altersgrenze automatisch 
in die Berechnung einbezogen. Ab diesem Zeitpunkt 
müssen sie ebenfalls mitgeweidet werden. 

Besonderheiten bei Almen und Gemeinschafts-
weiden 
 
Der vorübergehende Aufenthalt auf Zinsweiden, 
Almweiden oder Gemeinschaftsweiden stellt kei-
nen Abgang dar, solange die Verfügungsgewalt 
über die Tiere beim Heimbetrieb bleibt. Dieser Um-
stand ist im Weidetagebuch festzuhalten und nicht 
als Abgang zu melden. 
Eine Abgangsmeldung vom Heimbetrieb führt auto-
matisch zur Erfassung des tatsächlichen Abtriebs in 
der Beilage „Alm/Gemeinschaftsweide-Auftriebs-
liste“. 
 
Welche Verpflichtungen haben Betriebe bei der 
Alpung? 
 
Bei Schafen und Ziegen sind ab dem Antragsjahr 
2024 vom Almauftreiber keine gesonderten Meldun-
gen mehr für den Almauftrieb und Almabtrieb not-
wendig. Die Zugangsalm meldet die Tiere innerhalb 
von 7 Tage bei der Alm an. Der vorübergehende 
Aufenthalt von Tieren auf Zinsweiden, Almweideflä-
chen oder Gemeinschaftsweiden stellt keinen Ab-
gang vom Betrieb dar, sofern die Verfügungsgewalt 
über die Tiere beim antragstellenden Heimbetrieb 
verbleibt oder die Tiere bei Auftrieb auf Almen oder 
Gemeinschaftsweiden nur vorübergehend an den 
Alm-/Gemeinschaftsweidebetrieb zur Betreuung ab-
gegeben werden. Dieser Umstand ist daher nicht 
als Abgang zu melden, sondern nur im Weidetage-
buch zu dokumentieren. 
 
 
Meldeerfordernisse beim Weide- und Alm-
auftrieb 
 
Für die Weidesaison 2025 ist die korrekte Meldung 
von Weidetieren eine Voraussetzung für den Erhalt 
sämtlicher Zahlungen. 

Wer muss die Almauftriebsmeldung vorneh-
men? 
 
Meldepflichtig ist der Zugangsbetrieb, also der 
Almbewirtschafter bzw. Obmann bei einer Agrarge-
meinschaft oder der Bewirtschafter einer Weideflä-
che.  

Wie erfolgt die Alm-/Weidemeldung für Rinder? 

Bei der Verbringung von Weiderindern auf eine 
Heimbetriebsweide oder auf eine Alm ist in der Rin-
derdatenbank online über das RinderNET-Portal 
eine Alm-/Weidemeldung innerhalb von 14 Tagen 
ab dem Auftriebstag vorzunehmen. Als Hilfestellung 
kann der Auftreiber mittels Vorschlagsliste die Tiere 
an die Alm zur Meldung übergeben. Bei der Mel-
dung ist ein voraussichtliches Abtriebsdatum anzu-
geben.  
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Wie sind Schafe und Ziegen auf die Alm zu mel-
den? 
 
Jeder Auf- und Abtrieb von Schafen/Ziegen ist innerhalb 
von 7 Tagen ohrmarkenbezogen mit folgenden Angaben 
in der Alm-Auftriebsliste zu melden: Tierart, Ohrmarke, 
Geschlecht, Geburtsdatum, eventuell Kennzeichen ge-
molken, Auf- und (voraussichtliches) Abtriebsdatum.  
Achtung: Bereits seit dem Jahr 2024 müssen gealpte 
Schafe und Ziegen nicht mehr von der Maßnahme Tier-
wohl-Weide beim auftreibenden Betrieb abgemeldet und 
beim Almabtrieb wieder am Heimbetrieb angemeldet wer-
den! 
 

Muss der Almabtrieb auch gemeldet werden? 
 
Im Herbst ist das tatsächliche Abtriebsdatum für Rinder, 
Schafe und Ziegen zu melden, auch wenn dieses mit 
dem als „vorläufig gemeldetem Abtriebsdatum“ überein-
stimmt. Für Rinder ist der Almabtrieb oder die Verbrin-
gung von der Weide auf den Herkunftsbetrieb mittels der 
Alm-Weidemeldung Rinder innerhalb von 14 Tagen zu 
melden.  
Der Almabtrieb von Schafen und Ziegen ist von der für 
die Alm zuständigen Person innerhalb von 7 Tagen zu 
melden. Dies erfolgt mittels Korrektur in der Almauftriebs-
liste. 
 

Meldung von gealpten Equiden und  
Neuweltkameliden 
 
Der Almauftrieb von Equiden (Pferde, Ponys, Esel) sowie 
von Lamas und Alpakas sind wie in den Vorjahren mit der 
Stückzahl auf der Alm-Auftriebsliste durch den Almbewirt-
schafter zu melden. Diese Meldung erfolgt durch eine 
Korrektur des Mehrfachantrages. Bei Equiden und Neu-
weltkamelen muss das bereits bekannt gegebene vo-
raussichtliche Abtriebsdatum nicht nochmals bestätigt 
werden, wenn es mit dem tatsächlichen Abtriebsdatum 
übereinstimmt. Andernfalls muss eine Korrektur des 
Mehrfachantrags auf www.eama.at in der Beilage „Alm/
Gemeinschaftsweide–Auftriebsliste“ innerhalb der Melde-
frist von 7 Kalendertagen erfolgen 

 
 
Mitarbeiter Referat Invekos, 
LK-Steiermark 
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Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob eine Nutzung 
mit typischen Ackerkulturen in den nächsten 5 bis 10 
Jahren angestrebt wird. Sollte das nicht der Fall sein, 
wäre der dauerhafte Aufwand für den Ackerstatu-
serhalt wohl unverhältnismäßig zum Nutzen.  
Bei Pachtflächen, die eventuell auch mit Ackerstatus 
wieder zurückübergeben werden müssen, kann der 
Erhalt des Ackerstatus trotzdem notwendig sein. 
 
Möchte man nun seinen Ackerstatus erhalten und 
keine klassische Ackerkultur (Mais, Getreide, etc.) 
dazu anbauen, steht man nun vor der Entscheidung 
zwischen den Maßnahmen „Reinsaat von Klee/
Luzerne“ oder der „Nachsaat Gräser“. Dabei sollten 
folgende Punkte in die Entscheidungsfindung einflie-
ßen: 
 
• Bei der „Nachsaat Gräser“ sollte die anschließen-

de Düngungsintensität auch mitgedacht werden. 
Zur Nachsaat eignet sich Englisches Raygras und 
Knaulgras. Auch Wiesenrispe wäre geeignet. 
Zwei Grasarten müssen jedenfalls ausgebracht 
werden. Besonders Engl. Raygras und Wiesenris-
pe verlangen jedoch auch eine intensive Dün-
gung. Wer das nicht sicherstellen kann, sollte die-
se Variante lieber nicht wählen. 

• Auf extensiven Flächen, oder bei Betrieben, deren 
Stickstoffsaldo ohnehin deutlich negativ ist, wäre 
die Maßnahme Leguminosen Reinsaat zu emp-
fehlen. Der erhöhte Anteil an Leguminosen im Be-
stand sorgt somit für mehr Bindung von Luftstick-
stoff durch die Knöllchenbakterien. 

 
Der optimale Zeitpunkt für die Einsaat der Legumino-
sen Reinsaat bzw. Nachsaat Gräser wäre Mitte/Ende 
August bis Anfang September. Danach ist eine Ein-

saat nicht mehr zu empfehlen, da die Keimlinge sehr 
frostempfindlich sind. Alternativ dazu wäre auch eine 
Einsaat im Frühjahr möglich, sobald keine Fröste 
mehr erwartet werden und die Böden hinreichend 
erwärmt sind.  
 
Die Aussaatmenge muss bei beiden Maßnahmen 
mindestens 20 kg/ha betragen. Bei der Leguminosen 
Reinsaat sollte die Saatgutmenge jedenfalls so ge-
wählt werden, dass der Bestand einen Klee- bzw. 
Luzerneanteil von > 60% erreicht. Damit ein solcher 
Anteil erreicht werden kann, ist es notwendig, vorher 
Lücken im Bestand zu schaffen. Das kann durch 
kräftiges Striegeln gelingen, damit der Konkurrenz-
druck der Altnarbe nicht zu groß ist. Um ein Aus-
trocknen der Samen zu verhindern, ist ein Anwalzen 
nach der Saat für einen guten Bodenschluss notwen-
dig. Die sichere Variante ist jedenfalls ein Umbruch 
mit Pflug oder Umkehrfräse zur Saatbettbereitung. 
 
Die Entscheidung für den Ackerstatuserhalt durch 
Reinsaat oder eine mögliche Grünlandwerdung ist 
von verschiedenen Faktoren abhängig und sollte 
sorgfältig abgewogen werden, um langfristig die be-
trieblichen bzw. standortbedingten Voraussetzungen 
bestmöglich zu nutzen. 
 
 
Dipl.Ing. Lisa Pfeiffer,  
Christoph Neubauer, BSc 
Referat Invekos, Referat Pflanzenbau 

Beispiel Rekultivierung durch intensives Striegeln vs. Pflug und Saatbettbereitung. In vielen Praxisbeispielen 
hat sich im Frühjahr die Neuanlage besser bewährt, die Striegelvariante kann am ehesten Ende August zum 
Erfolg führen. 

Fotos: © Wolfgang Angeringer 

Ackerstatuserhalt durch Reinsaat, oder doch lieber Grünlandwerdung? 
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Dauergrünlandwerdung  

Ackerflächen, die bereits fünf Jahre hindurch mit Ackerfutter genutzt wurden, werden zu Dauergrünland. Da-
mit derartige Flächen nicht zu Dauergrünland werden, muss auf den betreffenden Flächen spätestens im 
sechsten Jahr eine Fruchtfolgemaßnahme gesetzt werden. 

 
Schlagnutzungsarten Ackerfutter (Gras und Grünfutterpflanzen) und Brachen 

 
 
Fruchtfolgemaßnahmen im Rahmen der Dauergrünlandwerdung 
 
Als Fruchtfolge gilt die aktive Bestandsänderung zu Nicht-Ackerfutterflächen = Ackerkulturen (z. B. Raps, 
Sonnenblume, Getreide),  
 
Beispiel 1: 
Nach 5 Jahren Ackerfutter (Kleegras, Wechselwiese), muss spätestens im Jahr 2025 eine Fruchtfolge durch-
geführt werden, um den Ackerstatus aufrecht zu erhalten. 

 
KG = Kleegras WW = Wechselwiese 
 
Möglich ist aber auch die Änderung des Pflanzenbestands durch eine aktive Tätigkeit (z.B. Pflug) mit einer 
Leguminose in Reinsaat (Klee oder Luzerne) bzw. Leguminosenmischung (Kleearten oder Luzerne) und Be-
antragung als „Klee“ oder „Luzerne“ 
 
Beispiel 2: 

 
 
 

Kleegras (Grasanteil 10 – 40 %) Grünbrache 

Wechselwiese (Grasanteil 40 – 90 %)   

Futtergräser (Grasanteil über 90 %)   

Sonstiges Feldfutter   

Ackerweide   

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Hafer KG KG WW WW WW Hafer 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Hafer KG KG WW WW WW Luzerne 
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ACHTUNG: Wird die Fruchtfolgemaßnahme durch eine Doppelnutzung herbeigeführt, also dass vor einer 
Ackerkultur der Aufwuchs noch genutzt wird (zb Kleegras/Silomais), so hat dies im 5. Jahr zu erfolgen. Wür-
de dies im 6. Jahr gemacht werden, wäre das Ackerfutter länger als 5 Jahre genutzt worden und der darauf-
folgende Anbau wird als Grünlandumbruch gewertet. Durch das Flächenmonitoring kann eine Nutzung nach-
vollzogen werden. 
 
Beispiel 3: 
So könnte ein Beispiel mit einer Doppelnutzung zum Umbruch des Ackerfutters aussehen: 

 
KG = Kleegras SM= Silomais 
 
Folgende Maßnahmen gelten auch als Fruchtfolge, wenn diese zu einer Bestandsänderung führen: 
• Reinsaat von Klee/Luzerne mit einer Aussaatmenge von mindestens 20 kg/ha, die zu einem Kleegras-

bestand (Grasanteil > 10 % und < 40 %) führt – Beantragung als Kleegras mit Code LRS (LRS = Legumi-
nosenReinSaat)  

• Nachsaat mit mindestens 2 Grasarten mit einer Aussaatmenge von mindestens 20 kg/ha - Beantragung 
der entsprechenden Ackerfutter-Schlagnutzungsart und dem Code NSG (NSG = NachSaatGräser) 

 
Beispiel 4: 

 
Code LRS = LeguminosenReinSaat 
 
Achtung: Wird die Schlagnutzungsänderung durch z. B. Einsaat einer Kleegras-Mischung herbeigeführt, 
kann dies nicht als Fruchtfolgemaßnahme – weder als Reinsaat von Klee/Luzerne (Code LRS) noch als 
Nachsaat mit mindestens zwei Gräsern (Code NSG) – akzeptiert werden. Das gilt als Erneuerung des Acker-
futterbestandes und verhindert nicht die Dauergrünlandwerdung. 
 
Durchgeführte Fruchtfolgemaßnahmen sind zu dokumentieren und die entsprechenden Unterlagen aufzube-
wahren, z. B. Saatgutrechnung, Saatgutmenge, betroffenes Feldstück (Schlag), eingesäte Kultur, angewand-
te Sätechnik, gegebenenfalls Rechnung (mit Angabe der bearbeiteten Feldstücke und Fläche), Datum der 
Einsaat.  
 
Die Aussaat (Reinsaat Klee oder Nachsaat Gräser) muss bis spätestens 15. Mai erfolgen, um als Fruchtfolge 
anerkannt zu werden. 
 
Hemmung der Dauergrünlandwerdung 
Brachen und Ackerfutter-Schlagnutzungen hemmen bei Codierung der entsprechenden gültigen Maßnahmen 
die Dauergrünlandwerdung für die Dauer ihrer Beantragung. Nach Beendigung der Maßnahme werden jene 
Jahre, die vor Verpflichtungsbeginn bereits als Ackerfutter bzw. Grünbrache ohne Hemmung beantragt wur-
den, bei der Zählung als Ackerfutter berücksichtigt. 
 
Grünlandumbruch 
Nach der Feldstücknutzungsart Grünland (z.B. Mähwiese/-weide zwei Nutzungen) kann der Ackerstatus am 
Feldstück nur durch eine Ackerkultur (z.B. Getreide) aktiviert werden. Die Beantragung einer Ackerfutter-
Schlagnutzungsart (z.B. Wechselwiese) oder einer Hemmung (z.B. Wechselwiese NAT oder Grünbrache 
DIV) nach Dauergrünland ist nicht möglich. 
Neben den klassischen Ackerkulturen (z.B. Getreide) aktivieren den Ackerstatus auch:  
• deklarierte Gräser-Vermehrungsflächen mit dem Code SG  
• Klee (max. Gräseranteil 10 %)  
• Luzerne  
 
 
Thomas Hofer 
Referat Invekos 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Gerste KG KG KG KG KG/SM 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Hafer KG KG WW WW WW KG (LRS) 



 Seite  15                                                                                                                                       www.stmk.lko.at/leibnitz         

Bezirkskammer   Leibnitz 

Biologischer Landbau 

Grundsätzlich muss seit 2 Jahren biozertifiziertes 
Grünland-Saatgut gekauft werden. Mittlerweile bieten 
immer mehr Firmen Bio-Grünlandsaatgut an. Die 
Verfügbarkeit ist auf der Bio-Saatgutdatenbank der 
AGES ersichtlich: www.ages.at/pflanze/saat-und-
pflanzgut/biosaatgut-datenbank  
 
Für alle Verwendungszwecke (auch Nachsaat) muss 
Bio-Saatgut verwendet werden, sofern dieses verfüg-
bar ist. 
 
Erlaubt sind zusätzlich Mischungen mit 70% Bio-
Anteil. Wenn die konventionellen Komponenten die-
ser Mischung auf der Liste der Allgemeinen Ausnah-
megenehmigungen stehen, ist kein Antrag notwen-
dig. Derzeit entsprechen alle 70%-Mischungen dieser 
Vorgabe. 
 
Für konventionelle Mischungen und Mischungen, die 
nicht den oben angeführten Bedingungen entspre-
chen, ist ein Ansuchen für die Verwendung erforder-
lich: Anträge für die benötigten Mischungen 
(konventionell ungebeizt) sind bei der Kontrollstelle 
(am einfachsten online oder über die App) zu stellen: 
 
 Art: z.B. Nachsaatmischung Grünland, Dauerwie-

senmischung, Kleegrasmischung, Wechselwiese 
 Sorte: Bezeichnung der Mischung, z.B. NA, OG, 

B, G  
 
Begründung, warum Bio-Mischungen nicht verwen-
det werden bzw. nicht zum Betrieb passen:  
 
1. Nichtverfügbarkeit von Biosaatgut (keine Listung 

oder Lieferung nicht möglich)  
2. In der Datenbank eingetragene Mischungen 

(„Sorten“) sind für den Betrieb nicht geeignet: 
• Agronomische Gründe: z.B. die Mischung NA (bis 

3 Nutzungen) ist zwar verfügbar, die Zusammen-
setzung passt aber nicht für meine gewünschte 
Nutzung (z.B. NI für 4-Schnittwiese mit Silagenut-
zung)  

• Pedoklimatische Gründe: z.B. Mischung NI für In-
tensivnutzung ist zwar verfügbar, aber nicht OG 
für meine 3-Schnitt-Heuwiesen. Der Anteil rasch 
wüchsiger, trockenheitsempfindlicher Raygräser 
ist zu hoch. 

• Technologische Eigenschaften: z.B. die verfügba-
ren Bio-Mischungen sind nicht 100% geprüft amp-
ferfrei, ich benötige am Betrieb aber z.B. den ÖAG
-Standard. 

 
 

Nachsaat im Biogrünland mit standort– und nut-
zungsangepasstem Saatgut und geeigneter Technik: 

Foto©Gosch 

 
 
Bio-Richtlinienberatung, Umstellungsbera-
tung und Fachberatung Bio-Grünland: 
 
Telefonberatung, E-Mail-Beratung und Vereinbarung 
von Hofberatungen:  
 
Ing. Martin Gosch:  
T: 0664/602596-4925,  
M: martin.gosch@lk-stmk.at  
 
Sprechtage in den Bezirkskammern: 
(Bitte unbedingt Termin vereinbaren) 
 

 BK Leibnitz: Di., 08.00-12.00 Uhr 
 BK Weststeiermark: Do., 08.00-12.00 Uhr 
 
Zusätzlich steht unsere Bioberatungsservice-
Nummer täglich von 08.00-14.00 zur Verfügung:  
T: 0676/842214-407 
 
 
Sie können aus einem vielfältigen Bio-
Spezialberatungsangebot wählen: 
https://stmk.lko.at/biozentrum-steiermark+2400++2109360 

Grünlandsaatgut - 
Was muss ein Biobetrieb beim Zukauf beachten: 

http://www.ages.at/pflanze/saat-und-pflanzgut/biosaatgut-datenbank
http://www.ages.at/pflanze/saat-und-pflanzgut/biosaatgut-datenbank
mailto:martin.gosch@lk-stmk.at
https://stmk.lko.at/biozentrum-steiermark+2400++2109360
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Bodenuntersuchungsaktion Frühjahr 2025 

Wer an der ÖPUL-Maßnahme 
„Humuserhalt und Bodenschutz auf 
umbruchsfähigem Grünland“ (HBG) 
teilnimmt, muss unter anderem die 
folgende Verpflichtung einhalten: 
 
„Pro angefangene 5 ha förderfähige 
Grünlandfläche gemäß Mehrfachan-
trag 2025 ist bis 31.12.2025 mindes-
tens eine Bodenprobe nach den Nor-
men entsprechend den Richtlinien für 
sachgerechte Düngung oder der EUF
-Methode hinsichtlich des pH-Wertes 

sowie des Phosphor- und Kalium-Gehaltes und des 
Humusgehaltes zu ziehen und von einem akkreditier-
ten Labor zu untersuchen.“ 
 
Die LK Steiermark hat 2023 begonnen, zur Erfüllung 
dieser Forderung alle HBG-Teilnehmer:innen durch 
die Durchführung von Bodenuntersuchungsaktionen 
zu unterstützen. Selbstverständlich können auch alle 
interessierten Landwirt:innen, die nicht an der HBG-
Maßnahme teilnehmen, mitmachen. 
 
Um die zu erwartende Vielzahl an Bodenproben be-
wältigen zu können, sind diese Aktionen über die 
Jahre 2023 bis 2025 auf mehrere Bezirke aufgeteilt 
worden. Im Jahr 2025 werden die Aktionen in den 
Bezirken Weiz, Hartberg-Fürstenfeld, Südoststeier-
mark und Leibnitz durchgeführt. Jene HBG-
Teilnehmer:innen aus anderen Bezirken, die noch 
Bodenproben zur Erfüllung der Förderverpflichtung 
benötigen, können während des Aktionszeitraums 
auch die Vorteile der Aktion nutzen, müssen sich je-
doch selbst um die Anlieferung der Proben an das 
Bodenlabor kümmern. 
 
Die Abwicklung der Aktion wird zusammen mit den 
Bezirkskammern Weiz, Hartberg-Fürstenfeld, Süd-
oststeiermark und Leibnitz durchgeführt. Ab Montag, 
dem 10.03.2025 können in diesen Bezirkskammern 

die erforderlichen Unterlagen und Bodenbohrer ab-
geholt werden. Diese werden zusammen mit den Bo-
denproben bis spätestens Freitag, dem 25.04.2025 
bei den genannten Bezirkskammern abgegeben.  
 
In den Bezirken Südoststeiermark und Leibnitz kön-
nen auch Landwirt:innen, die an der ÖPUL-
Maßnahme „Vorbeugender Grundwasserschutz – 
Acker“ (VBG) teilnehmen, die dafür geforderten Bo-
denproben abgeben. Zu beachten ist dabei, dass bei 
diesen Proben neben den oben genannten Parame-
tern auch der nachlieferbare oder der mineralisierte 
Stickstoff untersucht werden müssen. 
 
 
Wenn Sie Fragen zur Abwicklung haben, wenden 
Sie sich bitte an die jeweilige Bezirkskammer. 
 
Für fachliche Informationen stehen die Mitarbeiter 
der LK Steiermark: 
 Christian Werni, T.: +43 316/8050-1315  
 Heinrich Holzner, T.: +43 316/8050-1348  
 Wolfgang Angeringer, T.: +43 316/8050-4719 
 
Für die VBG-Teilnehmer:innen die Mitarbeiter:innen 
des Referats Landwirtschaft und Umwelt zur Verfü-
gung: 
 
 Martin Rechberger, T: +43 664/602596-6061 
 Sandra Bumba, T: +43 664/602596-6063 
 Stefan Neubauer, T: +43 664/602596-6064 
 
 
Christian Werni, Bakk. rer. nat. MSc 
Abteilung Pflanzen, Referat Pflanzenbau 
T: +43 664/602596-1315 
M: christian.werni@lk-stmk.at 
 
 

Foto©Bernhard Bergmann 

Ausgestellt werden ca. 140 Rinder von 12 Fleisch- 
und Generhaltungsrassen.  
Weiters findet eine Verlosung statt mit folgenden 
Preisen:  
 
1. Preis   Murbodner Zuchtkalbin 
2. Preis   Wochenendaufenthalt Millstätter See 
3. Preis   Familienschitag Kreischberg 
 
 

Freier Zuchttierverkauf während der Veranstaltung. 
Informationsstände über Zucht und Haltung von 
Mutterkühen. 
 
Weitere Infos: 
Martina Liebminger | Mitgliederverwaltung 
Rind Steiermark eG | Industriepark West 7, 8772 Traboch   
Tel.: +43 3833 20070 10 | Mobil: +43 664 519 88 54 
Mail: liebminger@rind-stmk.at  
Web: www.rinderzucht-stmk.at  

 
GENOSTAR Fleischrindertag am 15. März 2025 - 9 Uhr 

 
im Rinderzuchtzentrum Traboch, Industriepark West 7,  8772 Traboch 

mailto:christian.werni@lk-stmk.at
mailto:liebminger@rind-stmk.at
http://www.rinderzucht-stmk.at/


 Bezirkskammer  Leibnitz 

Seite 17                                   www.stmk.lko.at/leibnitz 



 

www.stmk.lko.at/leibnitz                            Seite 18        

Bezirkskammer   Leibnitz 

Forstnachrichten 

Holzmarktbericht 
 
Die österreichische Wirtschaftsleistung ist im Jahr 
2024 neuerlich geschrumpft. Industrie und Bauwirt-
schaft stecken weiter in der Rezession. Zusätzlich 
dämpft der schwache private Konsum die Konjunk-
tur. Die Stimmung der Unternehmen ist, auch auf-
grund der zaghaften Prognosen für das kommende 
Jahr, pessimistisch. Die Auswirkungen der notwendi-
gen Budgetkonsolidierung sind noch nicht absehbar. 
 
Nadelsägerundholz 
 
Trotz trüber Wirtschaftsaussichten und schleppen-
dem Schnittholzabsatz ist eine gute Nachfrage nach 
Nadelsägerundholz zu beobachten. Die Standorte 
sind aufnahmefähig. Bereitgestellte Sortimente wer-
den zeitnah abtransportiert. Die Preise für das Leit-
sortiment Fichte A/C 2b+ liegen im Bezirk Leibnitz 
zwischen 95 - 104 Euro ohne Umsatzsteuer. Auch 
bei Kiefer wurden regional die Preise geringfügig an-
gehoben. Die Nachfrage nach Lärche ist nach wie 
vor kaum zu decken. 
 
Am Laubsägerundholzmarkt sind Eiche, Walnuss 
und Esche weiterhin am häufigsten nachgefragt. 
Dies spiegelt sich auch am Angebot bei der Wert-
holzsubmission in Oberösterreich wider. Dabei ent-
fallen 64% der angebotenen Menge auf Eiche, 22% 
auf Esche. Die verbleibenden 14% verteilen sich auf 
17 Baumarten. Bei der Rotbuche ist der Schnittholz-
markt sehr stark unter Druck gekommen. Gute Quali-
täten sind zwar nachgefragt, die Preise aber nicht 
zufriedenstellend. 
 
Industrieholz 
 
Der Industrierundholzmarkt verläuft derzeit ausge-
glichen. Die Standorte der Papier-, Zellstoff- und 
Plattenindustrie sind aufnahmefähig. Bereitgestellte 
Mengen werden zügig abtransportiert und übernom-
men. Die Preise sind stabil. 
 
Energieholz 
 
Am Energieholzmarkt sind die Abnehmer meist sehr 
gut bevorratet. Der bisher eher mild verlaufende Win-
ter lässt die Nachfrage nur vereinzelt ansteigen. Ent-
sprechend schwierig ist der Absatz von zusätzlichen 
Mengen. Die Nachfrage nach qualitativ hochwerti-
gem Brennholz ist während der Heizsaison rückläu-
fig, das Angebot übersteigt die Nachfrage. 
 
Aktuelle Holzpreise finden sie auf unserer Homepa-
ge unter: 
 
https://stmk.lko.at/holz+2400++1298240 
 

Unsere Empfehlungen für die laufende Sai-
son lauten daher: 
 
• Nutzen sie die auskömmlichen Energie- und In-

dustrieholzpreise, um längst überfällige Durchfors-
tungen und Nutzungen von qualitativ schlechten 
Beständen durchzuführen! In Verbindung mit den 
attraktiven Förderungen ist jetzt DER Zeitpunkt 
dafür! 

 
• Die Holzpreise besonders beim Laubholz befin-

den sich grundsätzlich immer noch auf einem sehr 
guten Niveau. Wegen der sich ständig ändernden 
Marktbedingungen ist vor jeder Nutzung ein 
schriftlicher Schlussbrief (Kaufvertrag) mit dem 
jeweiligen Käufer abzuschließen, um einerseits 
eine Preis- und Abnahmegarantie zu haben, aber 
auch genau zu wissen, wie das Holz auszuformen 
ist. Auf die Zahlungssicherheit ist wie immer be-
sonderes Augenmerk zu legen (Bankgarantien, 
Vorauszahlungen, etc.). 

 
• Nach den Windwürfen befinden sich noch im-

mer sehr viele Einzelwürfe und Windwurfnes-
ter in den Wäldern. Es sind daher die Waldbe-
sitzer gefordert, dieses Holz in den Wintermo-
naten aufzuarbeiten. Ansonsten droht eine 
Borkenkäfer-Massenvermehrungen, wie wir 
sie bisher nicht erlebt haben! 

 
 
 

https://stmk.lko.at/holz+2400++1298240
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Landesförderung – Zuschuss zum Kauf einer 
persönlichen Schutzausrüstung (PSA 2025) 
 
Das Land Steiermark gewährt einen Zuschuss zum 
Kauf einer persönlichen Schutzausrüstung.  
 
Voraussetzung ist der Besuch eines mindestens ein-
tägigen forstwirtschaftlichen Spezialkurses mit Moto-
sägearbeit, Kursdatum nach dem 1.1.2023, Nach-
weis mit Teilnahmebestätigung.  
Die Schutzausrüstung muss nach dem 1.1.2023 ge-
kauft worden sein (Nachweis mit Rechnung). Der 
Zuschuss beträgt 100 € ab einem Rechnungsbetrag 
von 250 € beziehungsweise 200 € ab einem Rech-
nungsbetrag von 500 €. 
 
Anträge können laufend bei der Landesforstdirektion 
eingebracht werden, dies ist bis zum Ausschöpfen 
der zur Verfügung stehenden Fördermittel bzw. bis 
längstens 31.12.2025 möglich. 
 
Nähere Hinweise erhalten sie in der Landesforstdi-
rektion unter der T.: 0316/877-4532, sowie im Inter-
net unter folgendem Link (einschließlich Merkblatt 
und Antragsformular): 
https://www.agrar.steiermark.at/cms/
beitrag/12809074/100812126/ 
 
 
 

Forstpflanzenaktion 2025 
 
Auch in diesem Jahr besteht wieder 
die Möglichkeit, Forstpflanzen zu be-
stellen (siehe Seite  19/20).  
 

Ende der Bestellfrist ist der 6. März 2025! Sie wer-
den schriftlich verständigt, wann die Pflanzen ausge-
liefert werden. 
 
 
Dipl.-Ing. Wolfgang Holzer 
Referent Abteilung Forst und Energie 
T: 0664/2609794 
M: wolfgang.holzer@lk-stmk.at 
 
Martin Lenz 
Förster, BK Leibnitz 
T: +43 664/602596-4914 
M: martin.lenz@lk-stmk.at 

https://www.agrar.steiermark.at/cms/beitrag/12809074/100812126/
https://www.agrar.steiermark.at/cms/beitrag/12809074/100812126/
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                     Urlaub am Bauernhof 

Warum Gästeinfomappe? 
 
Eine präzise und umfassende Gästeinformation ist 
für landwirtschaftliche Betriebe ein unschätzbares 
Werkzeug, um den Aufenthalt ihrer Gäste zu optimie-
ren. In Zeiten, in denen der Wettbewerb um Gäste 
immer intensiver wird, bieten gut gestaltete Gästein-
formationsmappen einen klaren Wettbewerbsvor-
teil. 
 
Eine gut aufbereitete Gästeinformation ermöglicht es 
Vermieter:innen, ihren Gästen einen reibungslosen 
Aufenthalt zu bieten. Sie liefert wichtige Informatio-
nen über die Unterkunft, die angebotenen Annehm-
lichkeiten und die Besonderheiten sowie Highlights 
der Umgebung. Dies reduziert die Anzahl der Fra-
gen, die Gäste möglicherweise haben und steigert 
durchaus die Zufriedenheit.  
 
Darüber hinaus dient die Gästeinformation als wert-
volles Marketinginstrument. Durch die Vorstellung 
der hofeigenen Produkte, besonderen Angebote und 
lokalen Attraktionen können Vermieter:innen ihre 
Gäste gezielt ansprechen und zusätzliche Einnah-
men erwirtschaften.  
 
Informationen über hauseigene Erzeugnisse, wie fri-
sche Milch oder hausgemachte Marmelade, stärken 
die Kundenbindung zusätzlich. 

Foto©elisabeth fröhlich photography 

 
Eine übersichtliche und ansprechend gestaltete Gäs-
teinformation trägt zudem zur professionellen Au-
ßenwirkung des Betriebs bei. Sie spiegelt das En-
gagement und die Qualität wieder, die die Gäste er-
warten können. Dies kann in der Folge zu positiven 
Bewertungen und Empfehlungen führen, die wiede-
rum neue Gäste anziehen. 
 
 
 

Insgesamt sorgt eine durchdachte Gästeinformation 
für einen besseren Service, erhöht die Zufriedenheit 
der Gäste und kann somit Teil des langfristigen Erfol-
ges sein. 
 
Brauchen Sie Hilfe bei der Erstellung oder Überar-
beitung Ihrer Gästeinformationsmappe?  
Wir helfen gerne! 
Im Beratungsangebot Betriebs-Check - Modul 2: 
Gästeinformationsmappe - Hilfestellung bei Erstel-
lung eines individuellen Dokuments inklusive grafi-
scher Aufbereitung 
(kostenpflichtig, 50 € pro Beratungsstunde) 
 
 
Druckfrisch ins neue Jahr 

 
Die Steiermark ist ein Land der 
Vielfalt. Mit dem neu erschienen 
Urlaub am Bauernhof Katalog 
lässt sich ganz einfach ein Streif-
zug durch die Steiermark ma-
chen. Vom Fuße des Dachstein-
gletschers bis zu den Weinhän-
gen im Schilcherland oder im 
Vulkanland findet man in den 
steirischen Regionen die unter-
schiedlichsten Vermietungsbe-

triebe. Dass hier Wünsche offenbleiben, ist fast aus-
geschlossen. 
 
Der Katalog ist unter: 
www.urlaubambauernhof.at/steiermark erhältlich 
 
Ein bisschen Hilfe gefällig? 
 
Tipps und Tricks rund um die Vermietung findet man 
in den Download-Box auf der Webseite der Bezirks-
kammer.  Diese beinhaltet hilfreiche Informationen, 
Merkblätter und Leitfäden zu verschiedenen The-
menbereichen. Die Unterlagen werden regelmäßig 
aktualisiert und erneuert. 
 
Vergessen Sie nicht regelmäßig die Homepage zu 
checken: https://stmk.lko.at/bezirkskammer 
 
 
Ines Pomberger, BSc. 
Fachberaterin Fachbereich Urlaub am Bauernhof 
T: +43 664/602596-5615  
M: ines.pomberger@lk-stmk.at  
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Direktvermarktung 

Steirische Spezialitätenprämierung 2025 

Foto©Stefan Kristoferitsch 

 
Die steirischen Brot- und Backwaren, Fleisch-
spezialitäten und Wurstwaren sowie Käse und 
Milchprodukte stehen im Frühjahr 2025 bei der 
Steirischen Spezialitätenprämierung wieder auf 
dem Prüfstand. Bei der Urkundenverleihung wer-
den die Sieger:innen geehrt und das handwerkli-
che Können der Direktvermarktungsbetriebe ge-
feiert.  
 
Mit der Prämierungsteilnahme bietet sich die ide-
ale Möglichkeit einer Evaluierung der Produkt-
qualität. Die Fachjury bewertet objektiv nach ei-
nem standardisierten Beurteilungsschema. Die 
errungenen Auszeichnungen dienen als erstklas-
sige Vermarktungshilfe.  
 
Abgabe der Proben: 
jeweils in der Bezirkskammer von 8 - 9 Uhr:  
 
 Fleischprodukte und Wurstwaren:  
    Do., 24. April 2025  
    Info: DI Irene Strasser, T: 0664/602596-6039 
 
 Hefeteig- und Fettbackwaren, Früchte- und 

Kletzenbrot:  
    Di., 29. April 2025 
    Info: Astrid Büchler, MA, T. 0664/602596-6038 
 
 Käse und Milchprodukte, Brote und Son-

derbrote:  
    Di., 13. Mai 2025 
    Info: Dipl.-Päd. Ing. Sabine Hörmann-Poier,  
    T: 0664/602596-5132 
 
Urkundenverleihung: Dienstag, 24. Juni 2025 
 
 
Anmeldeformulare und Ausschreibungen werden 
per Mail versendet - bei Fragen bitte zuständige 
Beraterin kontaktieren. 
 
 
 

Erfolgreich in die Direktvermarktung starten 
– mit unserer professionellen Beratung 
 

Foto©AMA Genuss Region Petra Nestelbacher 
 

Sie möchten Ihre hochwertigen Produkte direkt ver-
markten, Ihr Betriebseinkommen steigern und sich 
einen sicheren Arbeitsplatz auf Ihrem Hof schaffen? 
Wir unterstützen Sie dabei! 
Unsere Beratung hilft Ihnen, Ihre Direktvermarktung 
von Anfang an rechtskonform, wirtschaftlich und effi-
zient aufzubauen. Profitieren Sie von unserem Fach-
wissen in folgenden Bereichen: 
 
• Rechtliche Rahmenbedingungen – Wir klären Sie 

über gesetzliche Vorgaben auf und helfen Ihnen, 
alle Vorschriften einzuhalten. 

• Hygiene, Etikettierung & Verkauf – Von der richti-
gen Kennzeichnung bis zur optimalen Verkaufs-
strategie – wir stehen Ihnen mit wertvollen Tipps 
zur Seite. 

• Melde-, Aufzeichnungs- & Dokumentationspflich-
ten – Wir unterstützen Sie bei der korrekten Erfas-
sung und Verwaltung aller relevanten Daten. 

 
Betriebscheck: Ihre individuelle Beratung – praxisnah 
& lösungsorientiert  
 
Machen Sie den ersten Schritt in eine erfolgreiche 
Direktvermarktung! Kontaktieren Sie uns für eine per-
sönliche Beratung. 
 
Kosten Betriebscheck: 150 € 
 
Für sämtliche Fragen zur Direktvermarktung sind wir 
gerne erreichbar! 
 
Astrid Büchler 
Fachberaterin für Direktvermarktung 
T: +43 664/ 602596-6038 
M: astrid.buechler@lk-stmk.at  

mailto:astrid.buechler@lk-stmk.at
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alle Fotos©Fischer 

• Einen 6-fach Landessieg, den Günter Peer und 
Robert Binder aus Wagna mit nach Hause nah-
men.  

• Einen Doppellandessieg, der an das Weingut 
Paschek aus Arnfels ging. 

Sie überstrahlen die Edelbrand-Landesprämierung 2025 der Landwirtschaftskammer!  
Riesenerfolg für den Bezirk Leibnitz: ein 6-fach Landessieg, ein Doppel– und vier Single-
Landessiege! Wir gratulieren sehr herzlich: 

• Weiters erzielte der Bezirk Leibnitz vier Single-Landessiege. Diese gingen an Othmar Trunk , 

      Renate und Josef Kolar, Weingut Felberjörgl und Silvia und Robert Selinschek : 

 

 

Foto links: 

Othmar Trunk,  

Leutschach 

 

Foto rechts: 

Renate u. Josef Kolar, 

Großklein 

 

 

 

 

 

Foto links: 

Stefan Temmel vom  

Weingut Felberjörgl, Kitzeck 

 

 

Foto rechts: 

Silvia u. Robert Selinschek, 

Weinburg 

Steirischer Edelbrand 
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Landjugend  

Der „Goldene Panther“ -  
Höchste Auszeichnung für die LJ Leibnitz! 

Der Tag der Landjugend ist eines DER Highlights im 
Landjugend Jahr! Doch dieses Jahr war es ein ganz 
besonderer für die Ortsgruppe Leibnitz. Nicht nur, 
weil es der 75. Tag der Landjugend war, sondern 
weil die Ortsgruppe dank ihrem  
 

Projekt „A guade Sicht“  
 
den Goldenen Panther 2025 mit nach Hause neh-
men durften.  
 
Der Goldene Panther ist die höchste Auszeichnung 
die man als Ortsgruppe bekommen kann und wird 
jedes Jahr beim Tag der Landjugend verliehen. Die-
ses Jahr wurden 33 Projekte eingereicht, davon wur-
den 19 mit Bronze ausgezeichnet und aus den 6 Sil-
berprojekten, erwählte eine externe Jury die Gewin-
ner Ortsgruppe für den Goldenen Panther.  
 
Im Zuge des Projektes wurde ein Teil des Parktplat-
zes hinter dem ehemaligen Gemeindeamt des Orts-
teils Seggauberg umgestaltet. Idee und Vison war 
ein Aussichtsplatz der zum Verweilen einladen soll.  
In Kooperation mit der Stadtgemeinde Leibnitz und 
dem regionalen Jugendmanagement wurde aus der 
Vision ein lebendiger und einladender Ort für alle!  
 
Konkret verfolgte die Ortsgruppe Leibnitz die Schaf-
fung eines attraktiven Aufenthaltsbereichs mit vielsei-
tigen Nutzungsmöglichkeiten:  
• komfortable Bänke und eine Hollywoodschaukel, 

die Ruhe und Entspannung bieten,  
• einem Fotopoint, der den Besucher:innen ermög-

licht, ihre Erlebnisse festzuhalten. 
• Das Anbringen eines hochwertigen Holzzauns,  
 

• die Begrünung mit klimaresilienten Bäumen sowie 
das Pflanzen von Sträuchern und Blumen betra-
fen den ästhetischen und ökologischen Aspekt 
der Umgestaltung.  

 
Die Ortsgruppe Leibnitz freut sich sehr und fühlt sich 
geehrt, dass ihr Herzensprojekt den Goldenen Pan-
ther gewonnen hat.  
 
Kommen Sie gerne vorbei genießen sie die „Guade 
Sicht“, über Teile von Leibnitz, Wagna und die Aus-
läufer der Weinstraße! 
 
 
4. Donners(talk)tag: Dinner in the dark 

Inspiriert vom Arbeitsschwerpunkt des Landesvor-
standes, stellten wir unseren 4. DDT in Allerheiligen 
unter den Schwerpunkt „Sehbehinderung“ vor.  
 
Nach einer kurzen Einführung in die Thematik ging 
es auch schon los in die Praxis. 
Mit verbunden Augen mussten unsere Mitglieder „im 
Restaurant“ einen Platz suchen, dort bekamen sie 
dann eine Nudelsuppe, Aufstrich Brötchen (zum 
Selbstmachen) und ein Schokomouse serviert.  
 
Nach dem 3-Gänge-Menü wurde dann noch darüber 
diskutiert wie es sich anfühlt und welche Schwierig-
keiten sich dadurch ergeben. Auch das ein oder an-
dere Hoppala während dem Essen wurde aufge-
deckt.  
 
Wir dürfen auf einen lustigen aber auch nachdenkli-
chen Abend zurückblicken.  
 
 
 

Alle Fotos©Landjugend 
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Kegelfinale 2024 
 
Am Samstag, dem 23.11. fand das Finale des Be-
zirkskegeln im Café König in Gamlitz statt. 
Das Kegelturnier wurde dieses Jahr erstmals veran-
staltet und die Auslosung dafür passierte bereits 
beim Obmänner- und Leiterinnentreffen im Mai. Ins-
gesamt haben alle 19 Ortsgruppen und der Bezirks-
vorstand beim Turnier teilgenommen. Nach zwei  
Ko-Runden stand nun das Finale an. Hier standen 
sich fünf Ortsgruppen und ein Lucky Loser gegen-
über.  
 
Die insgesamt sechs Mannschaften spielten auf drei 
Bahnen alle Plätze aus. Nach einigen spannenden 
Duellen ergab sich folgendes Ergebnis: 
 
1. Schwarzautal 

2. Leibnitz 

3. Arnfels 

Im Anschluss ließen wir den lustigen Nachmittag 
noch gemütlich ausklingen. 
Wir bedanken uns bei allen teilnehmenden Mann-
schaften für den reibungslosen Ablauf und freuen 
uns schon aufs Kegeln im nächsten Jahr. 

 
Stockturnier 
 
Die Landjugend Bezirk Leibnitz begrüßt die Orts-
gruppen mit einem dreifachen “Stock Heil”!  
 
Am Sonntag den 19.01. flogen die Stöcke nur so in 
der Sulmtalhalle in Pistorf.  Sieben Gruppen aus 3 
Ortsgruppen lieferten sich knappe und spannende 
Turniere.  
Am Ende belegten die Mannschaften der Landju-
gend Schwarzautal die Plätzte eins und zwei. Die 
Mannschaft der Landjugend Gleinstätten durfte sich 
über den dritten Paltz freuen.  
 
 

Wir können auf jede Menge Spaß zurückblicken und 
freuen uns bereits jetzt aufs nächste Jahr! 
 
 
Manuel Läßer 
Landjugendbetreuer 
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Änderung seit Jänner 2025: 
 
Die Pflegedrehscheibe ist die zent-
rale Anlaufstelle des Landes Steier-
mark für pflegebedürftige Menschen 
und deren An- und Zugehörige in 
der Region. Ziel ist es, über die ver-
schiedenen Formen der Unterstüt-

zung und Entlastung zu informieren und gemeinsam 
die beste Art der individuellen Betreuung und Pflege 
für die betroffenen Personen zu finden.  
 
Bei Bedarf unterstützen die Mitarbeitenden auch bei 
der Organisation der entsprechenden Hilfsangebote. 
Das Angebot der Pflegedrehscheibe steht Ihnen für 
Informationen von Montag bis Freitag telefonisch und 
per Mail zur Verfügung. Nach telefonischer Voran-
meldung sind kostenlose Hausbesuche oder Bera-
tungen direkt in den Räumlichkeiten der Pflegedreh-
scheibe in Leibnitz möglich.  
 
Seit Jänner 2025 wurde das Leistungsspektrum un-
ter anderem um die Pflegefachliche Stellungnahme 
erweitert: Personen, die einen Pflegeheimplatz 
benötigen und nicht mindestens die Pflegestufe 
4 haben, müssen seit Jänner 2025 eine ver-
pflichtende Beratung bei den zuständigen Pflege-
drehscheiben in Anspruch nehmen. Ziel ist es, 
vorab alle Möglichkeiten zu prüfen, ob eine Pflege zu 

Hause möglich ist. Wohnen Angehörige nicht vor Ort, 
oder sollte kein verlässliches soziales Netzwerk vor-
handen sein, können gemeinsam mit den Pflegeexp-
ter:innen Lösungen gefunden werden. Jedenfalls ist 
ein Antrag auf Kostenübernahme bei der Bezirks-
verwaltungsbehörde erst nach dem Vorliegen dieser 
pflegefachlichen Stellungnahme möglich. 
 
Auf ihre Anfrage freut sich das Team der Pflegedreh-
scheibe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pflegedrehscheibe Leibnitz 
„basta“ FMZ; Leopold-Figl-Straße 1, 
Eingang 2, 3. OG, 8430 Leibnitz 
Tel.: + 43 (0) 316/877-7476 

 
Beratungszeiten: Mo, Mi, Do, Fr: 09:00 bis 12:00                             
Um telefonische Voranmeldung wird gebeten! 

Renate Krampl, Marion Fastian (Land Stmk) 

Pflegedrehscheibe - Information, Beratung, Unterstützung:  

Das Bildungsangebot des LFI umfasst folgende Schwerpunktebereiche: 
Persönlichkeitsbildung & Kreativität, Gesundheit & Ernährung, Unterneh-
mensführung, EDV & Informationstechnologie, Einkommenskombination, 
Urlaub am Bauernhof, Direktvermarktung, Bauen, Energie & Technik, Um-
welt & Biolandbau, Pflanzenproduktion, Tierproduktion, Forst- & Holzwirt-
schaft, Kultur & Brauchtum, Beruf & Ausbildung sowie Regionalentwick-
lung.  
 
Um das breit gefächerte Angebot noch bekannter zu machen, bildet neben 
den gedruckten Bildungsprogrammen auch die Website www.lfi.at alle In-

formationen zu den Angeboten ab. Zudem ist das LFI auf Facebook und Instagram vertreten. Über diesen 
Weg werden Kundinnen und Kunden bzw. Followerinnen und Follower, stets über aktuelle Kurse und The-
men auf dem Laufenden gehalten. 
 
Sehen Sie aber auf den nächsten Seiten das aktuelle, interessante Bildungsangebot im Bezirk Leibnitz! 

LFI Bildungsangebot - am Puls der Zeit 

http://www.lfi.at/
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Sprechtage der  
Sozialversicherungsanstalt 
der  
Selbständigen: 
 

 
Anmeldung zum Sprechtag erforderlich: 

T: 050/808 808 oder  
https://www.svs.at/services/views/

static.xhtml?contentid=10007.855945 
oder in der BK Leibnitz 

 
 

Bezirkskammer Leibnitz,  
dienstags 8 -13 Uhr: 

 
4. März; 18. März, 1. April, 15. April,  

29. April, 20. Mai 
 

Wirtschaftskammer Leibnitz, 
dienstags 8 - 12 Uhr: 

 
 11. März, 8. April, 13. Mai, 3. Juni,  

10. Juni, 17. Juni, 
 

Gemeindeamt Arnfels, 
donnerstags, 8 - 10 Uhr: 

 
20. Februar, 20. März, 17. April, 

8. Mai, 17. Juli 
 

Alle SVS-Sprechtagstermine 2025  
finden Sie auch auf der Homepage! 

       

  SVS – Zeckenschutz-      
      Impfung 2025 
 
 
 

 Marktgemeinde Leutschach: 
 Mi.,   5. März: 16 - 17 Uhr 
 Do.,  9. April:  16 - 17 Uhr 

 
 Wirtschaftskammer Leibnitz: 

 Di., 25. Februar:  14 - 16.30 Uhr 
 Di.,   1. April:       14 - 16.30 Uhr 

 
Anmeldungen unter: 050/808-808 

 
Bitte beachten Sie, dass die  

Bezirkskammer am: 
 
 Josefitag, Mi.,19. März  
 Karfreitag, Fr., 18. April  
 
 GESCHLOSSEN ist — Danke 

Für Ihren Anruf in der  Bezirkskammer Leib-
nitz (T:+43 3452/82578) halten Sie bitte Ihre  
 BETRIEBSNUMMER bereit, damit wir Sie 

besser unterstützen können. 
 

Wir sind für Sie da: 
Mo - Do: 8 bis 12 Uhr u. 13 bis 16 Uhr 

Fr: 8 bis 12 Uhr 

 
Rinder-

meldungen: 
 

 
Geburtsmeldung; Zugangs-/
Abgangsmeldung  usw. sind 
ausschließlich unter: 
 

T: +43 316/8050-9650  
 
möglich 
 

DANKE 

Infos: 
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